
RSE News März 2003: 
 

Die Betriebssicherheitsverordnung – Was ist zu tun ?! 
 

 

 

RAD SYSTEMS ENGINEERING GMBH, Boveristr. 29, 68526 Ladenburg 
 

 

 
Die Betriebssicherheitsverordnung ist zum 
03.10.02 in Kraft getreten. Sie gilt seit diesem 
Zeitpunkt, wobei einige Pflichten mit Über-
gangsvorschriften versehen sind. 

Wo früher mehrere gesetzliche Vorschriften 
galten vereinigt sie jetzt die Betreiberpflich-
ten für den sicheren Umgang mit Arbeitsmit-
teln.  

 
Unter Arbeitsmittel fallen praktisch alle Ge-
genstände die der Betreiber seinen Mitarbei-
tern zur Verfügung stellt bzw. die seine Mitar-
beiter zu bedienen haben. 

 
Die Betreiberpflichten der Betriebssicherheits-
verordnung kann man unterteilen in Pflichten, 
die für alle Arbeitsmittel gelten und in die, die 
zusätzlich für überwachungsbedürftige An-
lagen gelten. Die folgenden Graphiken stellen 
diese Pflichten im Überblick dar. 
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Überwachungsbedürftige
1.   Druckgeräte

-  Dampfkesselanlagen

        -  Druckbehälteranlagen

        -  Füllanlagen

 -  Rohrleitungen

        -  innerbetrieblich eingesetzte ortsbewegliche
Druckgeräte

        -  einfache Druckbehälter

2.   Aufzugsanlagen
3.   Anlagen in Ex-Bereichen
4.   Lageranlagen,  Füllstellen, Tankstellen,

Entleerstellen

Anwendungsbereich (§ BetrSichV)
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Berufsgenossen-
schaftliche

Regelungen

Betriebssicherheitsverordnung

Technisches Regelwerk

DruckbehV

DampfkV AufzV ElexV EG-RLVbF

Arbeitsschutz-
vorschriften
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Konzentration der Vorschriften in einem Regelwerk

 

Betreiberpflichten für alle Arbeitsmittel 

Zusätzliche Betreiberpflichten für überwa-
chungsbedürftige Anlagen 

 


